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Gemeindeversammlungen vom 

8. Dezember 2025 
 

28 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 

fanden sich am 8. Dezember 2025 im Konzertsaal Büs-

serach ein, um über die Traktanden und das Budget 

2026 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  

Die Versammlung folgte dem Antrag des Gemeinderats 

und lehnte unter Traktandum 1 die Gemeindeautono-

mie-Initiative des VSEG ab.  

Die Initiative verlangt, dass der Kanton Solothurn ver-

pflichtet wird, die Hälfte seiner Ausschüttungen der 

Schweizerischen Nationalbank nach Bevölkerungszahl 

an die Gemeinden weiterzugeben. Dies soll den Ge-

meinden langfristig mehr finanzielle Handlungsspiel-

räume und einen fairen Anteil an gesamtschweizeri-

schen Erträgen sichern.  

Der Gemeinderat lehnt die Initiative ab, weil die Aus-

schüttungen der Nationalbank stark schwanken und da-

mit keine verlässliche Finanzierungsquelle darstellen. 

Der Gemeinderat betont, dass eine Verteilung nach Be-

völkerungszahl grössere Gemeinden deutlich stärker 

begünstigt, während kleinere Gemeinden nur wenig 

profitieren würden. Dadurch sieht er keine ausgewo-

gene Stärkung aller Gemeinden. Insgesamt sieht der 

Gemeinderat mehr Risiken als Nutzen und befürchtet 

langfristige Mehrbelastungen statt einer Stärkung der 

kommunalen Autonomie. 
 

Der Gemeinderat präsentierte im Traktandum 2 das 

Budget 2026 mit einem Aufwandüberschuss von  

Fr. 33'173.– und geplanten Nettoinvestitionen von  

Fr. 2’525’000.–. Das Budget 2026 wurde einstimmig ge-

nehmigt. 

Alle Steuern und Gebühren wurden wie bisher belassen.  

Nach wie vor weist die Gemeinde Büsserach den güns-

tigsten Steuerfuss des Bezirks Thierstein aus. Zudem 

sind wir die einzige Gemeinde, welche keine Personal-

steuer erhebt (Fr. 0.–). Somit liegt die Gemeinde Büsser-

ach 6,4 Prozentpunkte unter dem kantonalen Mittel 

(Stand 2025). Der Steuersatz für Juristische Personen 

liegt mit 12,6 Prozentpunkte unter dem kantonalen Mit-

tel (Stand 2025). Mit der jährliche Mengengebühr für 

Wasser und Abwasser liegt die Gemeinde Büsserach im 

kantonalen Mittelwert. 
 

Bürgergemeindeversammlung 

An der Bürgergemeindeversammlung haben 17 Bürge-

rinnen und Bürger teilgenommen. Der Statutenrevision 

des Forstbetriebs Schwarzbubenland und dem Budget 

2026 der Bürgergemeinde wurde von der Versammlung 

einstimmig zugestimmt.  

 

Das Budget 2026 der Bürgergemeinde schliesst mit ei-

nem Aufwandüberschuss von Fr. 945.– ab. Investitionen 

sind keine geplant.  
 

Für weitere Auskünfte steht die Gemeindeverwaltung 

gerne zur Verfügung. Die Protokolle stehen nach Ge-

nehmigung durch den Gemeinderat auf der Gemeinde-

website zur Einsichtnahme zur Verfügung.  

 

Mitwirkungsanlass Ortsplanrevision am  

19. Januar 2026 im Konzertsaal Büsserach  
 

Bevor die Planunterlagen öffentlich aufgelegt werden, 

findet am 19. Januar 2026 um 19:00 Uhr im Konzertsaal 

ein Mitwirkungsanlass für die Bevölkerung statt. Die Pla-

nungskommission stellt dort die Änderungen vor und es 

werden Fragen beantwortet. Die offizielle Einladung er-

folgt Anfangs Januar 2026 im Wochenblatt.  

 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung 

zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Der Schalter der Gemeindeverwaltung Büsserach ist 

vom 24. Dezember 2025 bis am 2. Januar 2026 wie folgt 

geöffnet: 

24.12.25:  10:00 – 11:30 Uhr 

29.12.25:  10:00 – 11:30 / 15:00 – 18:30 Uhr 

30.12.25:  10:00 – 11:30 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-

fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 

077 404 37 13. 
 

 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-

cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
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Ablehnung jeglicher Haftung in Ausübung des 

Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge 

Ausübung des Winterdienstes an Fahrzeu-

gen, welche auf der Strasse und nahe Kreuzungen par-

kiert sind, jegliche Haftung ab. 

 

Entsorgung Weihnachtsbäume am 

14. Januar 2026 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate Sammlung 

für die Weihnachtsbäume aus den Haushaltungen 

durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig vom 

Schmuck befreit sein und dürfen die maximale Länge 

von 2.5 Meter nicht übersteigen. Län-

gere Bäume sind auf dieses Mass zu kür-

zen. Die KELSAG nimmt die gesammel-

ten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Mittwoch, 14. Januar 2026 ab 

07:00 Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  

Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 

Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 

Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 

 

Verkehrsbeschränkung Fehrenstrasse 
 

Wegen Holzfällerarbeiten (Sicherheitsholzen) an der 

Fehrenstrasse in Büsserach sind im erwähnten Strassen-

abschnitt folgende Verkehrsmassnahmen erforderlich. 
 

Die Fehrenstrasse wird im Abschnitt Schützenhaus bis 

Ortseingang Fehren vollständig gesperrt. 

Eine Umleitung für den Fuss- und Veloverkehr sowie für 

den motorisierten Verkehr wird signalisiert. 

Die Zufahrt für Anwohner und Zubringer ist gestattet. 
 

Dauer: 

Montag, 12. Januar 2026 bis Freitag, 23. Januar 2026 

 

Unterhaltungskonzert „Pick up the Pieces“ der 

Musikgesellschaft Harmonie im Konzertsaal 

Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 10. Januar 2026, 

Freitag und Samstag, 16. & 17. Januar 2026 

Beginn jeweils um 20:00 Uhr / www.mghb.ch 

 

Weitere Veranstaltungen 
(weitere Informationen unter www.buesserach.ch/anlaesseaktuelles) 
 

19.12.2025 X-Mas-Party, Jugendraum 

24.12.2025 Weihnachtsfeier, Aula Zwingen, Lions Club, 

 Laufental Thierstein 

14.01.2026 Weihnachtsbaum-Entsorgungsaktion 

19.01.2026 Mitwirkungsveranstaltung Ortsplanrevision 

26.01.2026 Papiersammlung 

01.02.2026 Offene Turnhalle, Turnhalle Büsserach 

 

Offene Turnhalle in Büsserach am 

1. Februar 2025 
 

«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 

kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 

Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-

gion Laufental-Thierstein für sportliche Aktivitäten zu 

nutzen. Ein Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-

pflicht – einfach kommen und mitmachen! Am 1. Feb-

ruar 2025 stehen die Turnhallen in Büsserach offen. 
 

 
 

Jeweils von 13:30-16:30 Uhr. Vereinsmitglieder von örtli-

chen Sportvereinen sind vor Ort. Alle Informationen un-

ter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch 

 

Altglas Sammlung 
 

Nur richtig einwerfen gibt richtiges Recycling! 

Wohin mit roten Flaschen? Was mache ich mit dem zer-

brochenen Weinglas? Muss ich Etiketten entfernen? Alt-

glas richtig sammeln ist keine Hexerei. Wenn Sie als 

Konsument/-in folgende Regeln befolgen, helfen Sie 

mit, die Qualität des Recyclings zu verbessern und Kos-

ten zu sparen. 
 

Ja gerne: 

• In die Glassammlung gehören Wein- und Getränkefla-

schen, Öl- und Essigflaschen, Konfitüren-, Gurken- und 

Joghurtgläser. 

• Strikt nach den Farben Weiss, Braun und Grün tren-

nen. Alle anderen Farben ins grüne Loch werfen. 

• Deckel und Verschlüsse entfernen, Papieretiketten 

dranlassen. 

• Lebensmittelgläser aus Hygienegründen bitte unbe-

dingt ausspülen. 
 

Nein danke: 

• Fensterglas und Spiegel gehören in die Schuttmulde. 

• Trinkgläser, Glasteller oder Vasen sind oft bleihaltig 

und gehören in die Schuttmulde. 

• Keramik, Porzellan und Ton (Tassen, Teller, Töpfe etc.) 

gehören in die Schuttmulde. 

• PET-Getränkeflaschen gehören in die PET-Sammlung. 

• Abfälle gehören in den Hauskehricht. 

 

Entsorgung in die Schuttmulde ist beim Entsor-

gungscenter Laufen oder bei der KELSAG in Liesberg 

möglich und kostenpflichtig. 


